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Hinweise zum Ausfüllen des Formulars „Antibiotikaanwendung“ (Stand Jan. 2015) 

Seit 01.07.14 ist für die meldepflichtigen Nutzungsarten die Anwendung antibakteriell wirksamer Substanzen (Antibiotika) an die 

Tierarzneimitteldatenbank (TAM-HIT-Datenbank) zu melden. 

Angaben zu Betrieb: 

Meldebögen können nur bearbeitet werden, wenn auf jedem Bogen die Felder für Betriebsnummer und Adresse vollständig ausge- 

füllt sowie mit Datum und Unterschrift versehen sind. Soll für unterschiedliche Betriebsnummern gemeldet werden, ist jeweils ein 

eigener Bogen zu verwenden. 

Meldefrist: 

14.07. für Antibiotikaanwendungen im 1. Halbjahr (01.01. – 30.06.) 

14.01. für Antibiotikaanwendungen im 2. Halbjahr (01.07. – 31.12.) 

Obwohl die Meldefrist erst 14 Tage nach Ablauf des jeweiligen Halbjahres endet, empfiehlt sich die zeitnahe Meldung während des 

laufenden Halbjahres, damit der Arbeitsaufwand am Halbjahresende begrenzt bleibt. 

Nutzungsart: 

Für jede Nutzungsart ist ein gesonderter Vordruck zu verwenden. Falls die Nutzungsart noch nicht gemeldet wurde, ist dies umge- 

hend nachzuholen. Für die jeweilige Nutzungsart können bis zu 5 Anwendungen im Halbjahr mit einem Formular gemeldet werden. 

Nullmeldung: 

Wenn in einem Halbjahr keine Antibiotika eingesetzt wurden, kann die "Nullmeldung" als freiwillige Angabe abgegeben werden. 

Geben Sie dazu die Nutzungsart und das Halbjahr, für die die "Nullmeldung" abgegeben werden soll, an. Durch die "Nullmeldung" 

bestätigen Sie, dass Sie keine Antibiotika im betreffenden Halbjahr eingesetzt haben sowie die Richtigkeit dieser Angabe. 

Abgabe (Abg.) oder Anwendung (Anw.) 

Mit dem Auswahlfeld „Abg. / Anw.“ wird festgehalten welchen Ursprung die Eintragungen der Antibiotikaanwendungen haben. 

Abgabe: Die Eintragungen im Formular beruhen auf Angaben aus einem Arzneimittelanwendungs- und Abgabebeleg (AUA-Beleg) 

des behandelnden Tierarztes. Dieses Feld ist auszuwählen, wenn der Abgabebeleg vom Tierhalter selbst oder einem 

beauftragten Dritten (inkl. Tierarzt) zum Zweck der Meldung abgeschrieben wird. 

Bei der Auswahl „Abgabe“ ist folgendes zu beachten: 

1. Der Tierhalter muss gegenüber dem Tierarzt zum Zeitpunkt des Erwerbs oder der Verschreibung der Arzneimittel 

schriftlich versichern, dass er von der Behandlungsanweisung nicht ohne Rücksprache mit dem Tierarzt abweicht, 

und 

2. zum Ende des Halbjahres der Behörde schriftlich versichern, dass er nicht von der Behandlungsanweisung des 

Tierarztes abgewichen ist. Tatsächlich vorgenommene Antibiotikaanwendungen wurden gemeldet. 

Nur die unter Punkt 2 genannte schriftliche Versicherung wird von der zuständigen Behörde in der TAM-HIT-Datenbank erfasst. 

Anwendung: Eintragungen im Formular beruhen auf dem Bestandsbuch des Tierhalters gemäß Tierhalter-Arzneimittel- 

Nachweisverordnung. Meldet der Tierarzt als Dritter auf Basis der AUA-Belege, wählt er das Feld Anwendung bei 

Arzneimitteln, die er selbst verabreicht hat. Hier sind keine Versicherungen notwendig, da die Daten zur tatsächlichen 

Anwendung eingetragen werden. 

Datum der Anwendung: Tag, an dem das Arzneimittel verabreicht wurde 
 

Anzahl behandelter Tiere: Wie viele Tiere wurden am Datum der Anwendung in gleicher Weise behandelt? 
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Hier abtrennen zur Nutzung als Deckblatt für eine Fensterkuvert 

http://www2.hi-tier.de/HitTest/tam_haveh.asp
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Arzneimittel: 

Wichtig ist hier, dass die vollständige Bezeichnung des Medikaments in Druckbuchstaben eintragen wird, da wie nachstehendes 

Beispiel zeigt, ein Medikament in verschiedenen Ausführungen und Wirkstoffkonzentrationen auf dem Markt sein kann. 

Beispiel: Präparat XY - 5% Lösung oder Präparat XY 10mg Tablette 
 

Menge je Tier und Tag / Maßeinheit oder Gesamtanwendungsmenge / Maßeinheit: 

Die Gesamtanwendungsmenge errechnet sich aus 

der Menge pro Tier und Tag, der Anzahl der behandelten Tiere und den Behandlungstagen. 

Wird an dieser Stelle lediglich die Menge pro Tier und Tag eingetragen, ermittelt die Datenbank die Gesamtanwendungsmenge 

automatisch. Es kann aber auch die Gesamtanwendungsmenge direkt eingetragen werden. 

Sowohl bei „Menge je Tier und Tag“ als auch bei „Gesamtanwendungsmenge“ ist die Eintragung der Maßeinheit (kg / g / mg / L / 

ml / Stück) für die korrekte Meldung an die Datenbank unbedingt erforderlich. 

Behandlungstage: Anzahl Tage, an denen das Arzneimittel angewendet wurde 

 
 

Wirkungstage: Anzahl Behandlungstage plus Anzahl der Tage an denen das Arzneimittel zusätzlich therapeutisch wirkt 

Achtung: Die Wirkungstage entsprechen nicht der Wartezeit. 

Bei täglicher Gabe entsprechen die Wirkungstage den Behandlungstagen. Wirkungstage und Behandlungstage sind identisch. 

Wird das Medikament in größeren Abständen als täglich gegeben oder handelt es sich um eine einmalige Gabe (One-Shot-Präparat) 

mit einer Wirkdauer von mehr als 24 Stunden, muss mit dem Tierarzt die Anzahl der Wirkungstage abgeklärt und entsprechend 

eingetragen werden. 
 

Beispiel 1 One-Shot-Präparat: 

Gabe eines Antibiotikums, das einmalig angewendet nach dem Tag der Behandlung noch weitere Tage nachwirkt: 
 

1 Behandlungstag = 7 Wirkungstage von offizieller Seite gelten für One-Shot-Präparate 7 Wirkungstage 

Beispiel 2: 

Das Antibiotikum wirkt am Behandlungstag und noch zwei Tagen (Intervalltage). Wiederholung der Behandlung an 2 weiteren Tagen 

Anzahl der Wirkungstage = ( 1 + Anzahl der Intervalltage bis zur nächsten Gabe des Antibiotikums) x Anzahl der Behandlungstage 

(1 Behandlungstag + 2 Intervalltage) x 3  =  9  Wirkungstage 

Für die Eintragung im Formular gibt es 2 Möglichkeiten: 

 
Die Behandlung wird zusammengefasst und mit dem Datum der 1. Anwendung gemeldet: 

 

oder es wird für jeden der 3 Behandlungstage eine eigene Zeile ausgefüllt: 
 


